
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/10/24 3Ob108/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1984

Norm

EO §274

EO §280

Rechtssatz

Ordnet das Exekutionsgericht von Amts wegen an, daß die Sachen, für die bei der Versteigerung kein Anbot gemacht

worden war, in anderer Weise als durch ö6entliche Versteigerung verwertet und aus freier Hand verkauft werden (§

280 Abs 2 EO), lehnt es damit einen Eventualantrag auf Überstellung der Pfandgegenstände an einen anderen Ort ab.

Der auf das Verkausverfahren abgestellte Überstellungsantrag der betreibenden Partei war damit erledigt und wirkte

nicht fort, wenn nach der Einstellung des Verkaufsverfahrens von neuem der Vollzug durch Pfändung und Verkauf

durchgeführt wurde.
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